
1. Änderung in rot ( Zur 1. Änderung gehört die Begründung vom 10.01.2024 )

Der Planungsausschuß der Stadt Gladbeck hat die Aufstellung der
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 136  gemäß § 2 (1) und § 8
i. V. m. § 13 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634) am 02.05.2019 beschlossen.

Gladbeck, den  Die Bürgermeisterin
i.V.

Stadtbaurat

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und
Mobilität der Stadt Gladbeck hat die öffentliche Auslegung der 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 136 gemäß § 3 (2) des
Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) am
01.02.2024 beschlossen.

Gladbeck, den Die Bürgermeisterin
i.V.

                                                  Stadtbaurat

Dieser Bebauungsplan und die Begründung haben gemäß § 3 (2)
des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) auf die
Dauer  eines  Monats  in  der  Zeit  vom __.__.____ bis __.__.____
einschließlich  zu  jedermanns  Einsicht  öffentlich  ausgelegen.

Gladbeck, den                                 Die Bürgermeisterin
                                                      i.V.

                                                          Stadtbaurat

Der Rat der Stadt Gladbeck hat die 1. Änderung des
Bebauungsplanes  Nr. 136 am __.__.____ gemäß § 10 des
Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) als
Satzung beschlossen.

Gladbeck, den

Bürgermeisterin

Die Ortssatzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 136 ist gemäß § 10 des
Baugesetzbuches vom  03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) im Amtsblatt Nr. __/__ der Stadt
Gladbeck vom __.__.____ unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung bekanntgemacht
worden.
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Gladbeck, den

Bürgermeisterin

2. Nicht überbaubare Grundstücksflächen
2.1 Einfriedungen
Als Vorgarteneinfriedungen sind nur heimische und standortgerechte Hecken bis zu einer
Höhe von max. 0,40 m zulässig. der Vorgarten endet an der vorderen Bauflucht.

Für Wohngärten ist zur Abtrennung der Terrassen eine Einfriedung ab
Gebäudehinterkante der vorhandenen Hauptbaukörper bis zu einer Gesamtlänge von
10,00m und einer Höhe von 2,0 m zulässig. Außerhalb der überbaubaren Flächen (bei
voller Ausschöpfung der Anbauvarianten) wird die Terrassenabtrennung auf max. 4,00 m
Länge beschränkt. Die Einfriedung kann in Mauerwerk bis zu einer Höhe von 2,00 m
oder als leichte Holzkonstruktion, z.B. als Pergola, ausgeführt werden. Mauern sind wie
Fassaden zu behandeln (siehe Nr. 1.2).Im Weiteren sind für Wohngärten Einfriedungen
bis zu einer Höhe von jeweils 1,20 m zulässig.Die Errichtung einer geschlossenen
Einfriedung, z.B. Holzflechtzaun, ist unzulässig.

Für die Bebauung entlang der Otto-Wels-Straße ist an der hinteren Grundstücksgrenze
eine Einfriedung des Wohngartens bis zu einer Höhe von jeweils 1,60 m zulässig. Die
Errichtung einer geschlossenen Einfriedung z.B. Holzflechtzaun, ist unzulässig.

Für Wohngärten, die an öffentliche Grünflächen oder Verkehrsflächen grenzen, sind
Einfriedungen in Form von heimischen und standortgerechten Hecken oder in Form von
Maschendraht- oder Stahlmattenzäunen bis zu einer Höhe von jeweils 1,20 m zulässig,
wenn diese mit Laubhecken kombiniert oder von Strauchpflanzen verdeckt werden. Die
genannten Zäune sind in diesem Fall um 1,0 m von der Grundstücksgrenze zurück zu
setzen, damit zwischen dem Zaun und der Grundstücksgrenze eine Bepflanzung
vorgenommen werden kann. Von der Straße aus gesehen hat der Zaun hinter einer
höheren Hecke zu stehen.

sowie 1. Änderung

ENTWURF vom 10.01.2024
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